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Kapitel 11 070

Kapitel Ist-Betrag Reste 2018 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2017 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

11 070 Krankenhausförderung
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 312 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
1 000,00 — 1 000,00

-1 000,00 — -1 000,00

Übrige Einnahmen

333 11 312 Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an
den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs.
1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund). . . . . .

232 413 300,00 — 232 413 300,00
232 413 300,00 — 232 413 300,00

— — —

333 12 312 Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an
den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs.
1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) im Zuge
der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförde-
rung 2017 - § 17 Satz 6 KHGG NRW. . . . . . . . . . . . . .

100 000 000,00 — 100 000 000,00
100 000 000,00 — 100 000 000,00

— — —

336 10 312 Zuweisungen für den Strukturfonds zur Verbesserung der
Versorgungsstruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 81.

104 181 205,17 — 104 181 205,17
— — —

104 181 205,17 — 104 181 205,17
Vermerke: an Titel 685 81 10 198 592,50

an Titel 891 81 14 949 009,00
an Titel 893 81 79 033 603,67

104 181 205,17

Titelgruppen

Titelgruppe 65
Zinsen und Tilgung von Darlehen an freie gemeinnützige
und kommunale Krankenhäuser und gleichgestellte Ein-
richtungen
Darlehen an Krankenhäuser, die aus dem Krankenhausplan ausscheiden,
können den Schuldnern zu den in den Darlehnsverträgen bzw. Schuldur-
kunden vereinbarten Bedingungen belassen werden, soweit das Kranken-
haus anderen sozialen Zwecken zugeführt wird.

353 412,41 — 353 412,41
240 000,00 — 240 000,00

113 412,41 — 113 412,41

162 65 312 Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

182 65 312 Tilgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 412,41 — 353 412,41
240 000,00 — 240 000,00

113 412,41 — 113 412,41

Gesamteinnahmen Kapitel 11 070. . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 947 917,58 — 436 947 917,58
332 654 300,00 — 332 654 300,00

104 293 617,58 — 104 293 617,58

Mehreinnahmen 104 293 617,58
Mindereinnahmen —
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A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Einzelförderung von Investitionen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der

Titelgruppe 66.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 bei den Titelgruppen 61 und 70.

33 858 943,92 — 33 858 943,92
33 333 400,00 — 33 333 400,00

525 543,92 — 525 543,92

891 60 312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Kranken-
häuser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 854 985,56 — 11 854 985,56
7 000 000,00 — 7 000 000,00

4 854 985,56 — 4 854 985,56
Vermerke: aus Titel 893 60 4 329 441,64

aus Titel 893 66 525 543,92

893 60 312 Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

22 003 958,36 — 22 003 958,36
26 333 400,00 — 26 333 400,00

-4 329 441,64 — -4 329 441,64
Vermerke: an Titel 891 60 4 329 441,64

Titelgruppe 61
Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristi-
ger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsge-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe

60 geleistet werden.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

328 707 689,13 — 328 707 689,13
329 000 000,00 — 329 000 000,00

-292 310,87 — -292 310,87

891 61 312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäu-
ser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 584 793,49 — 61 584 793,49
63 000 000,00 — 63 000 000,00

-1 415 206,51 — -1 415 206,51
Vermerke: an Titel 893 61 1 122 895,64

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 292 310,87

-1 415 206,51

893 61 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

267 122 895,64 — 267 122 895,64
266 000 000,00 — 266 000 000,00

1 122 895,64 — 1 122 895,64
Vermerke: aus Titel 891 61 1 122 895,64

Titelgruppe 62
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Kran-
kenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein- West-
falen (KHGG NRW)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

213 362,93 — 213 362,93
1 240 000,00 — 1 240 000,00

-1 026 637,07 — -1 026 637,07

682 62 312 Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser. . . . . . . . . . 1 272,52 — 1 272,52
— — —

1 272,52 — 1 272,52
Vermerke: aus Titel 684 62 1 272,52

684 62 312 Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige
Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212 090,41 — 212 090,41
1 240 000,00 — 1 240 000,00

-1 027 909,59 — -1 027 909,59
Vermerke: an Titel 682 62 1 272,52

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 026 637,07

-1 027 909,59



307

Kapitel 11 070

Kapitel Ist-Betrag Reste 2018 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2017 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 66
Förderung der Investitionskosten durch besondere
Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

— — —
1 700 000,00 — 1 700 000,00

-1 700 000,00 — -1 700 000,00

891 66 312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäu-
ser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
500 000,00 — 500 000,00

-500 000,00 — -500 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 500 000,00

893 66 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
1 200 000,00 — 1 200 000,00

-1 200 000,00 — -1 200 000,00
Vermerke: an Titel 891 60 525 543,92

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 674 456,08

-1 200 000,00

Titelgruppe 70
Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäu-
sern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungs-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe

60 geleistet werden.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

216 973 185,66 — 216 973 185,66
217 000 000,00 — 217 000 000,00

-26 814,34 — -26 814,34

891 70 312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäu-
ser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 949 934,89 — 29 949 934,89
36 000 000,00 — 36 000 000,00

-6 050 065,11 — -6 050 065,11
Vermerke: an Titel 893 70 6 023 250,77

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 26 814,34

-6 050 065,11

893 70 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

187 023 250,77 — 187 023 250,77
181 000 000,00 — 181 000 000,00

6 023 250,77 — 6 023 250,77
Vermerke: aus Titel 891 70 6 023 250,77

Titelgruppe 81
Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur
(Bundesanteil)

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 336 10 gelei-
stet werden (§17 Abs. 3 LHO).

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle

des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind
(§35 Abs. 2 LHO).

104 181 205,17 — 104 181 205,17
— — —

104 181 205,17 — 104 181 205,17

633 81 312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

685 81 312 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 10 198 592,50 — 10 198 592,50
— — —

10 198 592,50 — 10 198 592,50
Vermerke: aus Titel 336 10 10 198 592,50

891 81 312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäu-
ser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 949 009,00 — 14 949 009,00
— — —

14 949 009,00 — 14 949 009,00
Vermerke: aus Titel 336 10 14 949 009,00
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893 81 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

79 033 603,67 — 79 033 603,67
— — —

79 033 603,67 — 79 033 603,67
Vermerke: aus Titel 336 10 79 033 603,67

Titelgruppe 82
Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur
(Landesanteil)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

37 429 000,00 — 37 429 000,00
37 429 000,00 — 37 429 000,00

— — —

633 82 312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

685 82 312 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

891 82 312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäu-
ser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 82 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

37 429 000,00 — 37 429 000,00
37 429 000,00 — 37 429 000,00

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 11 070. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 363 386,81 — 721 363 386,81
619 702 400,00 — 619 702 400,00

101 660 986,81 — 101 660 986,81

Mehrausgaben 101 660 986,81
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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